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Systems der Vereinten Nationen, weiter zur Entwicklung ei-
nes Konzepts der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft für
die wirksame Nutzung der Wasser- und Energieressourcen in
den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und zur Lösung von
Problemen hinsichtlich der Verringerung des Risikos von
Wasserkatastrophen in der Region beizutragen;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

9. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Eurasischen Wirt-
schaftsgemeinschaft“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
fünfundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/16

Verabschiedet auf der 41. Plenarsitzung am 7. November 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.16 und Add.1, eingebracht von: Albanien, Argentinien,
Australien, Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasili-
en, Bulgarien, China, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Israel, Italien, Japan,
Kanada, Kasachstan, Kroatien, Kuba (im Namen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der
nichtgebundenen Länder sind), Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Mexiko, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Paraguay, Polen, Portugal, Republik Mol-
dau, Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Schweiz, Ser-
bien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tür-
kei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

63/16. Sechzigster Jahrestag der Friedenssicherungs-
einsätze der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung

verabschiedet die in der Anlage zu dieser Resolution ent-
haltene Erklärung anlässlich des sechzigsten Jahrestags der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen. 

Anlage

Erklärung anlässlich des sechzigsten Jahrestags der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen

Wir, die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, erinnern
mit Stolz daran, dass den Friedenssicherungstruppen der Ver-
einten Nationen 1988 der Friedensnobelpreis verliehen wur-
de. Heute ist die Friedenssicherung die maßgebliche Tätigkeit
der Vereinten Nationen, die zur Wiederherstellung von Frie-
den und Stabilität beiträgt und Millionen Menschen in ver-
schiedenen von Konflikten betroffenen Regionen rund um die
Welt Hoffnung bringt. Wir erweisen den Hunderttausenden
von Männern und Frauen, die in den vergangenen sechzig
Jahren in mehr als sechzig Friedenssicherungseinsätzen rund
um die Welt unter der Flagge der Vereinten Nationen gedient
haben, unsere Hochachtung und bewahren den mehr als 2.400
Friedenssicherungskräften der Vereinten Nationen, die ihr
Leben für die Sache des Friedens hingegeben haben, ein eh-
rendes Andenken. Wir würdigen auch die Anstrengungen des

Personals der Vereinten Nationen und des zugehörigen Perso-
nals, das gegenwärtig im Rahmen von Friedenssicherungs-
einsätzen seine Pflichten wahrnimmt. 

Wir bekunden erneut unsere nachdrückliche Unterstüt-
zung für alle Maßnahmen, die zur wirksamen Förderung der
Sicherheit des Friedenssicherungspersonals der Vereinten
Nationen unternommen werden. Wir, die Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, bekräftigen unsere Entschlossenheit und
unsere Bereitschaft, den Friedenssicherungskräften der Ver-
einten Nationen volle Unterstützung zu gewähren, um sicher-
zustellen, dass sie die ihnen übertragenen Aufgaben erfolg-
reich und sicher wahrnehmen können.

RESOLUTION 63/17

Verabschiedet auf der 42. Plenarsitzung am 10. November 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.20 und Add.1, eingebracht von: Ägypten, Algerien, Arabi-
sche Republik Syrien, Bahrain, Bosnien und Herzegowina, Dschi-
buti, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuwait, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Marokko, Mauretanien, Oman,
Saudi-Arabien, Somalia, Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabische
Emirate.

63/17. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Liga der arabischen Staaten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die Zu-
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Liga
der arabischen Staaten,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und
den regionalen und sonstigen Organisationen51,

unter Hinweis auf Artikel 3 des Paktes der Liga der arabi-
schen Staaten52, der dem Rat der Liga die Aufgabe überträgt,
über die Mittel zu entscheiden, mit denen die Liga mit den in-
ternationalen Organisationen kooperieren wird, die in Zu-
kunft geschaffen werden, um Frieden und Sicherheit zu ge-
währleisten und die wirtschaftlichen und sozialen Beziehun-
gen zu gestalten,

feststellend, dass beide Organisationen den Wunsch ha-
ben, die zwischen ihnen bestehenden Verbindungen auf poli-
tischem, wirtschaftlichem, sozialem, humanitärem, kulturel-
lem, technischem und administrativem Gebiet zu festigen,
auszubauen und weiter zu intensivieren,

unter Berücksichtigung des Berichts des Generalsekretärs
mit dem Titel „Agenda für den Frieden“53, insbesondere des
Abschnitts VII betreffend die Zusammenarbeit mit regionalen
Abmachungen und Organisationen, und der „Ergänzung zur
Agenda für den Frieden“54,

51 A/63/228-S/2008/531 und Corr.1.
52 United Nations, Treaty Series, Vol. 70, Nr. 241.
53 A/47/277-S/24111.
54 A/50/60-S/1995/1.
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überzeugt von der Notwendigkeit einer effizienteren und
besser koordinierten Nutzung der zur Verfügung stehenden
wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen zur Förderung
der gemeinsamen Ziele der beiden Organisationen,

in Anerkennung der Notwendigkeit einer weiteren Stär-
kung der Zusammenarbeit zwischen dem System der Verein-
ten Nationen und der Liga der arabischen Staaten und ihren
Fachorganisationen bei der Verwirklichung der gemeinsamen
Gesamt- und Einzelziele der beiden Organisationen,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs51;

2. spricht der Liga der arabischen Staaten ihre Aner-
kennung aus für ihre kontinuierlichen Bemühungen um die
Förderung der multilateralen Zusammenarbeit zwischen den
arabischen Staaten und ersucht das System der Vereinten Na-
tionen, auch weiterhin seine Unterstützung zu gewähren;

3. dankt dem Generalsekretär für die von ihm getroffe-
nen Folgemaßnahmen zur Umsetzung der Vorschläge, die auf
den Tagungen der Vertreter des Sekretariats der Vereinten
Nationen und anderer Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen und der Vertreter des Generalsekretariats der
Liga der arabischen Staaten und ihrer Fachorganisationen
verabschiedet wurden, so auch auf der 2005 abgehaltenen
sektoralen Tagung zum Thema „Verwirklichung und Finan-
zierung der Millenniums-Entwicklungsziele und der nachhal-
tigen Entwicklung in der arabischen Region“ und der 2006
abgehaltenen allgemeinen Tagung über Zusammenarbeit;

4. ersucht das Sekretariat der Vereinten Nationen und
das Generalsekretariat der Liga der arabischen Staaten, inner-
halb ihrer jeweiligen Zuständigkeitsbereiche ihre Zusammen-
arbeit zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Char-
ta der Vereinten Nationen, zur Festigung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit, zur Herbeiführung der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, der Abrüstung,
der Entkolonialisierung und der Selbstbestimmung sowie zur
Beseitigung aller Formen des Rassismus und der Rassendis-
kriminierung weiter zu intensivieren;

5. ersucht den Generalsekretär, sich auch weiterhin um
die Stärkung der Zusammenarbeit und Koordinierung zwi-
schen den Vereinten Nationen und anderen Organisationen
und Einrichtungen des Systems der Vereinten Nationen und
der Liga der arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen
zu bemühen, damit die beiden Organisationen ihren gemein-
samen Interessen und Zielsetzungen im politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen, humanitären, kulturellen und admi-
nistrativen Bereich besser dienen können;

6. fordert die Sonderorganisationen und die anderen
Organisationen und Programme des Systems der Vereinten
Nationen auf,

a) auch künftig mit dem Generalsekretär und unterein-
ander sowie mit der Liga der arabischen Staaten und ihren
Fachorganisationen bei den Folgemaßnahmen zu den multila-
teralen Vorschlägen zusammenzuarbeiten, die darauf gerich-
tet sind, die Zusammenarbeit zwischen dem System der Ver-

einten Nationen und der Liga der arabischen Staaten und ih-
ren Fachorganisationen in allen Bereichen zu stärken und aus-
zubauen;

b) die Liga der arabischen Staaten und ihre Institutio-
nen und Fachorganisationen verstärkt zu befähigen, aus der
Globalisierung und der Informationstechnologie Nutzen zu
ziehen und den Herausforderungen des neuen Millenniums
auf dem Gebiet der Entwicklung zu begegnen;

c) die Zusammenarbeit und Koordinierung mit den
Fachorganisationen der Liga der arabischen Staaten bei der
Veranstaltung von Seminaren und Ausbildungskursen und
bei der Erstellung von Studien zu verstärken;

d) zur Erleichterung der Ausführung von Projekten und
Programmen die Kontakte mit den betreffenden Partnerpro-
grammen, -organisationen und -einrichtungen weiter zu pfle-
gen und zu vermehren und den diesbezüglichen Konsulta-
tionsmechanismus zu verbessern;

e) sich wann immer möglich mit den Organisationen
und Institutionen der Liga der arabischen Staaten zusammen
an der Durchführung und Umsetzung von Entwicklungspro-
jekten in der arabischen Region zu beteiligen;

f) den Generalsekretär über den Stand ihrer Zusam-
menarbeit mit der Liga der arabischen Staaten und ihren
Fachorganisationen und insbesondere über die Folgemaßnah-
men zu den auf den früheren Tagungen der beiden Organisa-
tionen verabschiedeten multilateralen und bilateralen Vor-
schlägen zu unterrichten;

7. fordert die Sonderorganisationen und die anderen
Organisationen und Programme des Systems der Vereinten
Nationen außerdem auf, ihre Zusammenarbeit mit der Liga
der arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen in den
folgenden vorrangigen Sektoren zu intensivieren: Energie,
ländliche Entwicklung, Wüstenbildung und Grünzonen, Aus-
bildung und Berufsbildung, Technologie, Umwelt, Informa-
tion und Dokumentation, Handel und Finanzen, Wasserres-
sourcen, Entwicklung des Agrarsektors, Ermächtigung der
Frauen, Verkehrswesen, Kommunikation und Information,
Förderung der Rolle des Privatsektors und Aufbau von Kapa-
zitäten;

8. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen,
in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär der Liga der ara-
bischen Staaten regelmäßige Konsultationen zwischen Ver-
tretern des Sekretariats der Vereinten Nationen und des Gene-
ralsekretariats der Liga der arabischen Staaten zur Überprü-
fung und Stärkung der Koordinierungsmechanismen zu för-
dern, mit dem Ziel, die Umsetzung und Weiterverfolgung der
multilateralen Projekte, Vorschläge und Empfehlungen zu
beschleunigen, die auf den Tagungen der beiden Organisatio-
nen angenommen wurden;

9. empfiehlt den Vereinten Nationen und allen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, bei Projekten,
die in der arabischen Region durchgeführt werden, in mög-
lichst großem Umfang arabische Institutionen und Fachleute
heranzuziehen;
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10. erklärt erneut, dass zur Verbesserung der Zusam-
menarbeit und zur Überprüfung und Bewertung der erzielten
Fortschritte alle zwei Jahre eine allgemeine Tagung der Ver-
treter des Systems der Vereinten Nationen und der Liga der
arabischen Staaten stattfinden soll und dass ebenfalls alle
zwei Jahre gemeinsame interinstitutionelle sektorale Tagun-
gen veranstaltet werden sollen, die sich mit vorrangigen und
für die Entwicklung der arabischen Staaten sehr wichtigen
Bereichen befassen, auf der Grundlage einer Vereinbarung
zwischen dem System der Vereinten Nationen und der Liga
der arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen;

11. erklärt außerdem erneut, wie wichtig es ist, dass die
sektorale Tagung zwischen den Vereinten Nationen und der
Liga der arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen im
Laufe des Jahres 2009 abgehalten wird und dass die allgemei-
ne Tagung über die Zusammenarbeit zwischen Vertretern der
Sekretariate der Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen und des Generalsekretariats der Liga der arabischen
Staaten und ihrer Fachorganisationen im Laufe des Jahres
2010 abgehalten wird;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

13. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Liga der arabischen
Staaten“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/18

Verabschiedet auf der 42. Plenarsitzung am 10. November 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.17 und Add.1, eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Al-
banien, Andorra, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Belarus, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Dänemark,
Deutschland, Dominikanische Republik, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Haiti,
Indien, Indonesien, Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Katar, Kirgi-
sistan, Kroatien, Kuwait, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mau-
retanien, Mauritius, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mona-
co, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Oman,
Österreich, Pakistan, Palau, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russi-
sche Föderation, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Sey-
chellen, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, Ta-
dschikistan, Thailand, Togo, Tschechische Republik, Türkei,
Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

63/18. Die Situation in Afghanistan

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/6 vom 5. November
2007 und alle ihre früheren einschlägigen Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf alle einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats und Erklärungen des Ratspräsidenten über
die Situation in Afghanistan, insbesondere die Resolutionen
1659 (2006) vom 15. Februar 2006, 1806 (2008) vom
20. März 2008, 1817 (2008) vom 11. Juni 2008 und 1833
(2008) vom 22. September 2008 sowie die Erklärung des
Ratspräsidenten vom 11. Juli 200855,

in Bekräftigung ihres nachdrücklichen Bekenntnisses zur
Souveränität, Unabhängigkeit, territorialen Unversehrtheit
und nationalen Einheit Afghanistans sowie unter Achtung
seines multikulturellen, multiethnischen und historischen Er-
bes,

in Bekräftigung ihrer fortgesetzten Unterstützung für die
Umsetzung des Afghanistan-Paktes vom 31. Januar 200656,
der den Rahmen für die Partnerschaft zwischen der Regierung
Afghanistans und der internationalen Gemeinschaft bildet,
und in dieser Hinsicht an den Geist und die Bestimmungen
des Übereinkommens von Bonn vom 5. Dezember 200157 und
der Berliner Erklärung vom 1. April 2004 samt Anlagen58 er-
innernd,

erneut anerkennend, dass die Herausforderungen in Af-
ghanistan miteinander verknüpft sind, in Bekräftigung des-
sen, dass nachhaltige Fortschritte in den Bereichen Sicher-
heit, Regierungsführung und Entwicklung sowie in der über-
greifenden Frage der Drogenbekämpfung einander verstär-
ken, und unter Begrüßung der fortgesetzten Bemühungen der
Regierung Afghanistans und der internationalen Gemein-
schaft, diese Herausforderungen auf kohärente Weise zu be-
wältigen,

erneut erklärend, dass die Herausforderungen in Afghani-
stan dringend angegangen werden müssen, insbesondere die
Zunahme der gewaltsamen verbrecherischen und terroristi-
schen Aktivitäten der Taliban, der Al-Qaida, der illegalen be-
waffneten Gruppen und derjenigen, die am Suchtstoffhandel
beteiligt sind, insbesondere im Süden und Osten, und die Ent-
wicklung der afghanischen Regierungsinstitutionen, auch un-
terhalb der gesamtstaatlichen Ebene, die Stärkung der Rechts-
staatlichkeit, die Beschleunigung der Reform des Justizsek-
tors, die Förderung der nationalen Aussöhnung unbeschadet
der Anwendung der vom Sicherheitsrat in seiner Resolution
1267 (1999) vom 15. Oktober 1999 und in anderen einschlä-
gigen Resolutionen beschlossenen Maßnahmen sowie die
Unrechtsaufarbeitung in der Übergangszeit unter afghani-
scher Führung, die sichere, freiwillige Rückkehr der afghani-
schen Flüchtlinge und Binnenvertriebenen in Ordnung und
Würde, die Förderung und den Schutz der Menschenrechte

55 S/PRST/2008/26; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1. August 2007-31. Juli 2008.
56 S/2006/90, Anlage.
57 Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-
establishment of Permanent Government Institutions (siehe S/2001/1154)
(Übereinkommen über vorläufige Regelungen in Afghanistan bis zur
Wiederherstellung dauerhafter staatlicher Institutionen). In Deutsch ver-
fügbar unter http://www.auswaertigesamt.de/diplo/de/Aussenpolitik/
RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/VereinbarungAfg.pdf.
58 In Englisch verfügbar unter http://www.unama-afg.org.




